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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und ust eri
Mitglieder» der geseisebenten Räthe der helvc.Men Republik.

Band IN. 5l<>. I.XXX. Bern, den 15. Inui 179?. (27. Prairial VII.)

Gesezgebunq.
Senat, 16. M a y.

(Fortsetzung von Usteris Meinung..)
Dort wo des Kiirses blutige Fahnen wehen, und

wo unsere Grenze tapfern Helvetiem vertheidigt
wird; — dort wo theure und Mangel theils furch,
terlich drohen> theils wirklich vorhanden sind; — dort
wo des Krieges andere hundertfache Laste« un,
ter der eisernen Nothwendigkeit druckendem Gefühle
getragen werden; — dort und allenthalben wird es
wiederhallen? für die Rcpresentanten des helvetischen
Volkes werden in Luzern Schauspiele gegeben.

Und Ihr könntet dem gleichgültig entgegensehen
B. Repräsentanten? -- Nein, Ihr konnt es nicht;
das bezeuge ich bei dem schönsten Wunsche eurer
Herzen, bei eurem Bestreben, euch das Z,-trauen euers
ganzen Volkes immer mehr und mehr zu verschaffen.

Man spricht von Vornrtheilen des Volks, denen
wir nicht schmeicheln, von Belehrung, die wir dem
Volk geben festen. — Auch ich kann kaum i n Verdacht
stehen, den Vornrtheilen' des Volks schmeicheln zu
Wolken, auch mir liegt seine Be'ehnmg nahe am Her,
zen; aber in der Annahme des gegenwärtigen Be,
fchlusses ist es mir eben so ub.mögl ch eins Schmeich,
lung der Vorurtheile, a!H»jn seiner Verwerfung eine.
Belehrung des Volks zu sehen. — Worüber solktei
das Volk auch belehrt werden, wenn wir uns hier'
eine Bühne eröffnen lassen? Soll es etwa auch solche
verlangen; soll es pan«ui ?r rufen lernen
wie die Römer, aber welche Römer? wie die verdor,
denen und unrepublikanischen Römer, und wie so viel
andere altere und neuere der Freiheit unwürdige Völ,
ker! Nein, hier ist nicht die Frage: ob man dem
Volksgeist schmeicheln, sondern ob man ihm unnützer
Weise trotzen, und ob man auf eine sehr grobe Weise
gegen die öffentliche Meinung vcrstoffen soll.

Vor wenigen klagen B. R. habt Ihr unter lau,
tem^Beifallklatschen eine Zuschrift der Jugend von
M,ffy angehört; diese hoffnungsvollen Kinder d-s
Vaterlands hatten jährlich aus zusammengelegten

Pfenningen sich einen frohen Tag gemacht. Es war
wohl ein unschnld.ges Vergnügen, dieses Kinderfest;
heute aber, während das Vaterland trauert, wollen
die Kinder ihr Fest nicht feyern; voll kindlichen Zu,
trauens legen sie iyre Pfenninge zum Goldstücke zu,
samen, und übersenden es begleitet von jedem Segen,
den kindliche Unschuld zu geben vermag, euch, ihren
Väteyn, um irgend ein kleines Bedürfniß des Vater,
iands daraus Zu befriedigen. — Ihr habt die ehren,
volle Meldung der Jugend von Miffy beschlossen;
könntet Ihr wollen, daß diese guten Kinder, mit eu,
rem köstlichen Lobe zu gleicher Zeit die Nachricht er,
halten: für die Repräsentanten des helvetischen Volks
wird in Luzera eine Schaubühne eröffnet.

Ich stimme zur Annahme des Beschlusses.
La siechere freut sich, daß er Usteri nicht wider,

legen soll. Die beiden vorhergehenden Beschlüsse
müßten wegen der Form verworfen werden, aber
diesen und "den eigentlichen Inhalt aller drei Be,
schlüssle anzunehmen, darüber kann der Senat unmsg,
lich anders als mit dem grossen Rath einverstanden
seyn. Die grosse Frage ob Schauspiele für Repub,
liken überhaupt passend sind, ist noch unentschieden;
gewiß ober taugen sie nicht für kleine und arme Re,
publiken, wie leie Schweiz ist; die Großthaten ginsreî
Väter, ihr zur Nachahmung erwekendes An? ken,
sollen unsre Feste und unsre Schauspiele seyn, und
diese unter freiem Himmel gefeiert werden; das ge,
genwärsiqe deutsche sowohl als französische Theater
passen nicht für uns. Nehmen wir dazu die gegen,
wär.ngen Feitunißande«; wer könnte im Schauspiele
sich freuen, wahrend so viele unsrer Brüder Thränen
des Kummers, der Sorge, des Mangels und der
Traner vergiessen — und wir, die Väter des Landes,
wir, sollten im Schauspiclhause dem öffentlichen Elende
Hohn sprechen nein, wir werden den Beschluß ein,
müehig und mit Enthusiasm annehmen.

Schär er spricht auch für die Annahme; die

traurige Lage unsers Vaterlands würde eher Bettage
erfodern als SchausMe; er lobt den grossen Rath
und hofft, er werde Spielen und Tanzen durch einen
nachfolgenden Beschluß auch verbieten. Man sagt,.
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es sey bloße Polizeisache; wann aber die Polizei ver-
wirrr und schlecht ist, wem steht es zu, darüber Auf-
ficht zu Haben s — Wer von uns zu viel Geld hat,
dcr opfere es dem Vaterland, damit unsre Verchei-
Hjger und ihre Famil.cn daraus unterstuzt werden.
Schneider vault dem grossen Rath fur seinen red-

Crauer kann nie seine Einwilligung zu einem Gc-
lêgenheitsgesîtz fur Individuen geben; Mißbrauche
soll man verhüten und das ist Sache dcr Polizei,
aber wir sollen nicht ein unschuldiges Vergnügen all-
Lemein verbieten; es erinnert ihn dieß an den alcen
Schlendrian der vorigen Regierungen. Die Schau-
spieler, die auf Treue und Glauben, mit Bewilligung
einer gesezlichcn Gewalt Hieher gekommen, müßen
entschädigt werden; wir handeln ungerecht wenn wir
den Beschluß annehmen; er verwirft ihn. Ruepp
stimmt der Majorität der Commission bei; er harte
gewünscht, daß statt dieser unschuldigen, andere arger-
liehe Lustbarkeiten eingeschränkt würden. Was theuer,
die Römer in ihrer Schwache; sie führten Schau-
spiele auf und siegten, und wir sollten ihnen nicyr
nachahmen, weil die verhungerten Tiramicnknechte
an unsrer Grenze sind?

Meyer v. Arb. ist vollkommen Usteri's Meinung,
wir sollen dem Wesen einmal ein Ende machen und den
Beschluß annehmen; wir sollen dein Volt zeigen, daß
wir ohne seinen Vorurtheittn zu schmeicheln, auf
sein Urtheil Nissstcht nehmen; hatte man das öfters
gethan, nianeyes wäre besser gegangen.

Zulauf glaubt, Tugcnd und Burger sichzr bedür-
fen keiner T'eetterausmunrerung; unsere Vater be-

durften ihrer nicht ; und er nimmt den Beschluß an.
Caglioni trill das Gcmäide, das Ustcri so

an, und glaubt, mau soll jede besondere Meinung
der Erhaltung dcr cssuulictieu Eintracht aufopfern,
die durch Verwerfung des Beschlusses wesentlich gc-
krankt werden könnte.

Lüchi v. Langn. Kläglich ist der Ton dcr über
Beschädigung des hier anwesenden Eomtdiamen ge-
führt wird; mir ist kein Hicherrnf desselben bekannt;

Großthaten rmrer Väter uns ohne Schauspiel im
Andenken bleiben.

Z as lin geht es wie Caglioni; zweimal stimmte
er zur Verwerfung; indeß dnrctz. die heutige Discussion
beiehrt, nimmt er nun den Beschluß au; danken wir
àigms dem Himmcl, daß wir bei dwr Lage unsers

Vaterlands im Stande sind solche Beschlüsse zu fassen;
Saß nicht ein kommandirmder General hier ohne uns
zu fragen, Schauspiele auf,»führen Befehl ertheilt.

Kubli. Ich war entschlossen kein Wort mehr
über diese Sache zu verlieren, weil ich aber angehört
habe, wie dunkel und schwermuihig gercdt wurde,
so kann ich unmöglich schweigen. Es ist mir vorge-
kommen, als wann wir um hundert Jahre zuruk
waren, doch mag die trübe Witterung auch etwas
beitragen.

B. Repräsentanten, ich erkläre, daß es sehr nn-
schikiich ist, daß diese simple Orispolizeisache ein ein-
zigcsmal vor den Gcsezgebern zur Sprache kam, und
noch unscyiklich?r ist es, daß es nun zum drittenmal
geschieht; beide Rathe meinen es zwar gleich gut,
aber ich bin beglaubt, daß wann der grosse Räch die
edlen'Grundsätze und klare» Wahrheiten, welche vom
B. Psisser, Namens der Majorität der Commission,
in dem so vortrestich abgefaßten Rapport aufgestellt
worden, vci nomme» hatte, er hatte alles vorgegangene
nberstnßig gefunden; Schade ist es, wann dieser
Rapport nicht ossentttch erscheint. Ich will dagegen
dcr guten frommen Meinung, welche dcr Rapport
der Minorität cn.hattet, auch alle Gerechtigkeit gerne
wicderfahren laßen; aber sonderbar ist es, daß man
Sarin sagen mag, wir sollen das Geld nicht vcr-
schwenden, sondern damit die Eliten erquicken: es
wird doch hoffentlich niemand so tollsimsig seyn, und
Gcid, um in Evmedicil zu gehen, ans dem National-
schätz verlangen. Wenn demnach die Rede seyn mied,
Saß wir auch den Eliten ans unsrem eignen Sack
Gutes thun sollen, dieß höre ich sehr gerne, aber
öfters sind die Barmherzigkeitsprediger nicht die Mild-
lhatigsicn, oder wir wollcn es aus die Probe anloni-
men lassen. B. Ustcri hat so sehr die in V. Pfysser's
Rapportenthaltircii Nerwerfringsgründe des Besihlußes
gepriesen und erhoben, daß icy mich nicht fasftn koun.e,
wie er am Ende das Gegentheil in einem solchen
Tone predigte, und zwar aus einem ganz rmrichrigeu
Grundsatz, als wann das Schauspiel nicht für jeder-
mann, loudcrii nur für d?e Repräsentanten geöffnet
Ware: wahrlich dieses habe ich von meinem werthen
B. Ustcri, der bekanntlich weit über gemeine Vorur-
theile erhaben ist, nicht erwartet; und ich glaube auch,
das Volk sehe nicht sowohl auf das, ob die Gelez-
gcbcr nach ihrem vollendeten Tagwerk sich im Wirtys-
Haus ober auderstwo auf eine honette Art unterhalten,
als vielmehr darauf, ob Heilsame Gesetze und Vcr-
orSnungcn erscheinen, ob die Staatseinkünfte haue-
hattcrisch besorgt und ob man so weit immer möglich
mit drückenden Abgaben verschont werde. Ich vcr-
ehre a:wh die schönen Aeusserungen, anstatt Lustbar-
ketten, Büß- uns Bettage zu hatten, aber ich kin
eben so stark überzeugt, daß Tugend und Recht-
schassenhecr auszuüben, jeder ehrliche Mensch, auch



ohne susservrdentliche BnF- und Kettag.' zu halten,
vor ft:ci: heilige Pssicht stats halten wird / u-;d daß
im'u°lgehê.!chelkê!l Vertrauen am' die göttliche Vorsicht,
durch Biedersinn und Heldenmuth gestarrt, unsre freie
helvetische Verfassung mit Leib, "Gut und Blut zu
vertheidigen, auch zum glüklich^n Ziel fuhren wird.
Daß man zulez« sogar Zwiespalt zwischen den geftz-
gebenden Rathen besorgt, wann wir die Resolution
nicht annehmen wurden, kann ich den Gliedern des
grossen Raths, die ja ftlbsten hierüber, so wie wir,
ungleiche Begriffe nährten, eine solche Schwachheit
keineswegs zutrauen. Und da ich überhaupt eitelu
Vorurtbeilen nicht schmeichle» kann, so verwerfe ich
den Beschlnsi und werde doch kaum in die Comedie gehn.

Bodmer ist Kubli's Meinung; nach der Gerech-
tigkeit müssen, wir izt nun drittenmal verwerfen
wie die beiden ersten male ; wann Comedie Sünde ist,
so wäre Ke s immer; aber er glaubt sie gehöre wesentt
lieh zur Moral, und die Moral ist zu allen Zftten gut.—'
Uebrigens er knr sis,, wird nicht in die Comedie gehn,
aber man lasse jedem ft neu freien Willen — und kein

vernünftiger Mensch wird sich daran ärgern. Bur-
kard. Der Rapport der Majorität ist'mir süß wie
Honig, derjenige der Minorttat herb und bitter vow
gekommen; nun liebe ich das Süße meh" wie das
Bittere, und ich wollte alft den Beschluß verwer-
sen; aber Usteri hat mir das Bittere ungemein süß zu
machen gewn't, und ich stimme ihm bei.

Der Beschluß wird angenommen; iz Stimmen
find für die Verwerfung.

Grosser Rath, 17. Mai.
Präsident: Stokar.

Die Verwaltungskammer des Leman übersendet
einen Brief des. Obereinnedme>s dieses Kantons,
worin er folgendes Verzeichnest von eingekommnen pa-
trioruchen Opfern mittheilt.

Ein Pfarrer, der nichts als sein kl wies Pfrund-
einkommen hat, übergiedt den vierten Theil semes
Zahrgchalts unter dem Siegel der Verschwiegenheit.—

Die Gemeinde ^siremblens begiebt sich ihrer be-
tráchàhen Anfoderungen an die Nation, für ihr ge-
machte Lieferungen.

Die Schützengcftllfthaft von Lütry übergiebt ihr
Ehrliches Einkommen von 262 Franken.

Die Schntzengesellschaft von Lausanne übergiebt
Zwei Drittbeste ilnes jährlichen Einkommens.

Die Gesellschaft der ehevorigcn Einwohner von
Roll überliefert ihr jährliches Einkommen von 85
Franken. Eine Gesellschaft von Freundea der gleichen
Stadt übergiebt den Ertrag ihres Spiels, welchen
sie sonst für eine Lusiparthci anwandte.

Ein fränkischer Bürge der ein Gut im Leman
besizt, schenkt dein Vaterland ^o-Franken.

s sicher diese patriotischen Opfer wird Ehrenmeldung
erklärt.

Die Gemeinde Arberq im Kanton Bern fodert
'Beibehaltung des simgeldes. Diese Bittschrift wird
der hierüber niedergeftzten Commission zugewiesen.

Die Gemeinde Hinbelbank im Kanton Bern macht
einige Einwendungen gegen das Mrgerrechtsgeftz.
Akermanu fodert Verweisung an

' die Gemeinds-
gütervertheilungs - Commission. Schlumpf fodert
eine eigene Commission ücer diesen Gegenstand. Escher
fodert Verweisung an die wegen einer ähnlichen Both-
schaft des Direktoriums vor 3 Wochen niedergeftzte
Commission. Cartier fodert Tagesordnung. Esche r s
Antrag-wird angenommen.

Die Gemeinde Asspltern, Distrikt Zollikofen,
Kanton Bern, fodert Waldungen zurük, welche ihr die
alte Regierung ungerechter Weise abgenommen hat-
Au der werth fodert Verweisung ans Direktorium,,
um nach dem Geftz über Absonderung der Staats-
und Gemeindgüter hierüber zu verfügen. Sch lumpf
fodert 'TagesmDnnng, weil der Gegenstand richterlich
ist. Escher sagt, freilich ist der Gegenstand wie jede
andere Streitsache richterlich, aber doch soll er nicht
sogleich dem Richter übergeben werden, sondern wir
müssen sehen, ob die Nation wirklich einen Prczeß
über diese Anfodenmg anheben, oder iaber nicht lieber
nachgeben und sich mit dem An speech er vergleichen
wolle, und zu diesem Ende hm muß das Begehren
dem Direktorium zugewiesen werden.

Carrard stimmt ganz Eschern bei, dessen Là
trag angenommnn wird.

Bourgeois sagt, schon lange habe er mit
Mühe gefthen, daß die Vertheidiger des Vaterlands
für die Briefe die sie von den Ihrigen von Hause er-
haften den grißten Theil ihres Soldes aufopfern
müssen, da sie doch diesen Sold zu ihrem Bedürfniß
unentbehrlich nöthig hâben ; er fodert eine Commission,
die ein Crleichtenmgsmittel über dielen Gegenstand vor-
schlage. Der Antrag wird angenommen und in die
Commission werden aeorlnet: Bourgeois, Gra-
fenried und Wildberger.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Eröffnung der Sitzung wird folgende Both-

schclft verlesen:

Das Vd!l;èàttsss Direktorium der helve-
tiftden mm und untheilbarm Republik/
au die gcseMbmdeu Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Direktorium theilt Ihnen bis Nachricht

einer Handlung mit, Sie mit Rechte in die Reihe ftl-
teuer Großthaten gesczt zu werden verdient.

General Schabran schreibt, daß der Bürger Grön?
selber von. Sargans am. 1. Mai, als die Oesterrelchex



ihre Angriffe auf die Stt Luziensteia wagten, sich be-
sonders dadurch um Freiheit und Vaterland verblein
gemacht, daß er mehrere französische Soldaten, die
der Gefahr im Rhein zu ertrinken am nächsten waren,
mit der Entschlossenheit eines Helden aus dem Wasser
dein Tode entrissen hat. Er selbst wurde das Opfer
seines Heldenmuts, aber gewiß zum bleibenden Denk-
maie seines verdienten Ruhmes.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Ochs.

Im Namen des Direktoriums, der Sen. Cekr

Mousson.
Legler sodert ehrenvolle Meldung dieser edlen

That und Einladung an das Direktorium, die hin-
verlassene Familie dieses edlen Bürgers zu unterstützen.
Dieser Antrag wird einmüthig angenommen.

Senat, 17. Mai.
Präsident: Frasca.

In geschloßner Sitzung wird ein Beschluß ange-
nommen, lwelcher verordnet, vom 12. A'ch'il 1799. an-
gerechnet, beziehen die Mitglieder der Kanronsgerichte
statt der ihnen ausgefczicn Besoldung von 100 neuen
Dublonen, einen jahrlichen Gchaltj.vou 1440 Franken.

Nach Eröffnung der Sitzung erhalt Zulauf für
Z Wochen Urlaub.

Grosser Rath, ig. Mai.
Präsident: Stok'dr.

Nüce sagt: mit Verwunderung hörte ich, daß
leite Nacht eine ausserordentiiche geheime Citzung statt
hatte, da doch ich und anders Stt'Kvärmerer die ausser
der Stadt wohnttn hiervon keine Anzeige erhielten;
ich fodcrc, daß in Zukunft auch wir hiervon unter-
richtet werden, indem wir mit den übrigen aile Ver-
antwortlichkeit und alle Gefahr theilen wollen. Er-
lâcher fodert Tagesordnung über dieses Begehren,
weil die Wcibcl in solchen Umstanden nicht Zeit haben

-auf alle Landhäuser zu gehen, sondern die ausser der
Stadt wohnenden Mitglieder sollen einen Orr in der
Sradt bestimmen, wo man ihnen bieten kann.

Jomini klagt, daß er nicht von dieser Sitzung
berichtet wurde, ungeachtet er iu der Sradt wohnt.

Der Präsident erklär:, daß in Zukunft die Weibel
die Einladung in die ausscrordentUchen Versammlungen
besser besorgen sollen.

Escher im Namen einer Commission, trägt dar-
auf an, über die Bittschriften der Gemeinden Schütz
und Wangenried, welche Entschädigung für di« an
-Sie .SalMersieder gelieferten Fuhren und Holz be-

gek-ren, zur Tagesordnung zu gehen, begründet auf
das lezthin genommne Gesè;, welches ihrem Begehren
ganzlich entspricht. Dieser Antrag wird einmüthig
angenommen.

Escher im Namen einer Commission legt folgen-
des Gutachten vor, über welches Dringlichkeit be-
schloffen wird.

An den Senat.
Auf die Bothschaft des VollziehungsdirektoriumS

ro n 17. April, welche anfragt, wie die Söhne eines
Bürgers, der sich laut dem Gesez vom 13. Hornung
1799 in den Antheil an den Gemeindsgütern einer
Gemeinde einkauft, in Rüksicht dieses Miteigenthums
gehalten seyn sollen, hat der grosse Rath, in Er--
wägung, daß die Gememogüter als wahres Eigen-
lhum der Gemeinden durch die Gesetze anerkannt sind,
nach erkl-rtee Dringlichkeit beschloßen:

1. Die Gemeinden Dollen auch in Rüksicht des
AncheilrechtS der schon lcocnden Kinder eines Bürgers,
der sich in das Mircigenchum ihres Gcmeiud - und
Armenguts einkauft, den Einkauft reis zum voraus,
nach den gleichen Grundsätzen bestimmen, welche iyncn
das Gcscz in-er die Bürgerrechte vom 13. Hornung
1799 vorschreibt.

2. Dieftr bestimmte Einkaufspreis in das Mitei-
genlhum der Gemcind - und Aruieitgü'er für die schon
lebenden Kinder eines sich eingekauften Lgrgers joil
ebenfalls laut dem 16. und 17. K des Bürgerrechts-
gesetzes, der Verwaltungskammcr, und von dieftr den»

Vollzichungsdirektorjuin zur Abänderung und Bestatt-
gung eingesandt werden.

z. Alle erst nach dem Einkauf in das Mireigcn-
thum von Gemeinde - und Armengürern einem Bürger
geborne Kinder, haben ohne Wetters das Muhe
Miteigenthuinsreci t wie die Kinder von den nbr^en
ältern Mittigench: mern der Gemeinde- - und Armen-
gi'iter.

Ki. Cartier wünscht, lmß hier nur von Söh-
men und nicht von Kindern i.crhauxt d.e Rede jey,
weil die T-chter nirgends Antheil an den Gemeines-
gütern haben, und sich also auch nicht in dieselben
einzukaufen nöthig haben; übrigens halt er diesen
Zeitpuukr nicht fur schikttch um diesen Gegenstand zu
vehandlen, und fodert also Vertagung.

Akermann' ist gleicher Meinung und findet,
durch diesen § würde der Einkauf i'idcrhaupt so er-
schwere, daß er ftir Bürger welche zahlreiche Haus-
Haltungen haben, kaum mehr statt haben könnte; er

wünscht, daß höchstens für die erwachsenen Söhne
solcher Bürger euvann die Hälfte oder der dritte Thest
der gewohnten Eintaufesumme bezahlt werden muss'.
And er nerrh folgt, und glaubt, mit dem Einkauf
des Vaitks in dieses Mtteigcnchum, sollen auch die
o-öhne ohne weitere Einlaufung Aniheichàr werde»,



und überhaupt könne hierüber nichts weiters verfügt
werden, indem das Gesez über die Bürgerrechte hin-
länglich sey. Escher versichert, daß in Helveticn Ge-
meinden sind, in denen die Töchter so gut Antheil
an den Gemeindgütern haben, als die Söhne, und
baß also das Gesez auf Kinder überhaupt allgemein
gemacht werden müßte. Gerne Halle die Commission
nach Akermanns Wunsch das Gutachten näher be-

àîmt; allein der Verschiedenheiten, in Rüksicht der
Nutzungsarten der Gemeindgüler, sind so viele, daß
sie nicht in einzelne dieser Verhaltnisse einzutreten wag-
ten. Anderwerchs Antrag fand sie ganz nngerecht,
weil neue eingekaufte Eigenthümer nicht mit zahlrei-
chen Familien auf einmal den Genuß der ursprüng-
lichen Eigenthümer verringern sollen, und würde noch

gar eine baldige Vcrtheilung der Gemeindgüter ge-
fchehen, so könnte der sich einzeln eingekaufte Türger
mit seinen antheilhabendcn Söhnen den Theil der all
tern Gemcindsgenossen, allem Recht zuwider, schwa-
chen. Das Burgerrechtsgesez erlaubt den Gemeinden,
den Einkaufspreis einzelner Bürger zu besiimmen;
warum sollten sie nicht auch den für die Kinder die-
fer Bürger bestimmen dürfen? Er beharret auf dem
Gutachten. Thörin glaubt, da der Vater seinen
Kindern das Eigenthum hinterlasse, so müsse ein Sohn
desselben ohne Einkauf das Miteigcnthum erhalten,
hingegen die übrigen sich einkaufen. Ki ich manu
folgt ganz Eschern, weil es unmöglich wäre, daß das
Gele; in alle Verschiedenheiten eintreten könnte. I e-
mini stimmt an-u, zum Gutachten, weil es den Ge-
meinden nach ihrer bisherigen Uebung überlassen wer-
den muß, über ocn Beitritt zu ihrem Eigenthum die
Bedingungen, unter Vorbehalt von Bestätigung eurv)
die Verwallungstammer und das Direktorium selbst,
zu bestimmen.

Eustor wünscht, daß Esther fortgefahren hätte,
Tagesordnungen vor, se> Ggen, wie er heute angefau-
gen >at: er giau t, da d e Verchcilung der Gemcind-
guter ungewiß ist, >o sollte nocy nicht hierauf Rük-
sieht genommen werden, sondern das Vertheilungsge-
sc; sollte dann ans die verschiedenen Arten, wie die-
fes Mireigenthnnl erworben würde, Rüksicht nehmen;
jczt aber fooerc er, auf das Bürgerrechlsgese; begrün-
det, die Tagesordnung.

Bourgeois war niemals der Meinung, den
Einkauf in ow Gememdgüter gcsezlich zu erzwingen;
denn die Theilhaber an Gemeindgütern sind nicht mehr
politische, sondern bloße ötouomische Corpsrationen;
n .n aber, hofft er, werde man nicht noch weiter
gehen, und. den Gemeinden das ihnen schon ge-
sezlich zugekaunte Recht rauben wollen, den Zutritt
Zu ihren Gemeindgütern selbst zu bestimmen. Er kennt
eine Gemeinde von 7 Bürgern, wovon jeder jährlich
twann 400 Kronen aus ihrem Gemeindgut zieh:;
wnrse sich in dieser Guue.iGe ein-Vater mit L Soh-

nen, nach Anderwerths Antrag, einkaufen, st> -ssirde
das Eigenthum dieser Bürger auf einmal um die
Hälfte vermindert; ist dieß Gerechtigkeit? — ich stim-
me zum Gutachten!

Akermann will, daß d e Töchter bestimmt
ausgenommen werden von dem Einkauf, in so fern
sie keinen Antheil an den Gemeindgütern haben; für
die Söhne weil er crst dünn eine EnG unu».me be-
zahlen lassen, wann sie wirklich das Arti eilrecht und
einen Genuß von demselben erhalt n; denn vorher
können sie sterben, und also ware dann die Ankaufs
fumme für ihren Antheil verloren.

Cartier beharret auf der Vertagung des Ge-
genstandes, oder Rukweisung des Gutachtens au die
Commission.

Lacoste fohert bestimmt Vertagung dieses Ge-
setzcs, bis die Vcrtheilung der Gememdgüter gesezlich
bestimmt ist.

Carrard bemerk, daß Bourgeois Darstellung
der Natur der Gememdgüter nicht ganz richtig ist,
weil die Töchter ihre Vater, in Rutsicht dieses An-
theils, nicht erben, und also müssen sie doch nach
besondern Grundsätzen behandelt werden, und ihre
Verwaltung muß uugefähr auf ähnliche Art fortdau-
ren, wie bisher; freilich ist sehr natürlich, daß der
Vaicr mehrerer Kinder, welche Müeigcnlhüiner wer-
den, mehr bezahle für dieses Miteigenthum, als ein
anderer Bürger; er wünscht daher, in diesem § noch
beizusetzen, daß dieser Einkaufpreis nach den bisheri-

en Uebungen und nach dem Verhältniß des Genusses,
>en die Kinder durch dieses Mileigenthum erhalle«,
von den Gemeinden bestimmt werde; mit diesem er-
klärenden Zusaz will er das ganze Gutachten annehmen,

Anderwcrth glaubt, überhaupt könne hierüber
nichts gesezlich bestimmt werden, sondern man musse
tue alte Uebung der Gemeinden, in Rüksicht dieses
Gegenstandes, beibehalten, und also, auf das Bur-
gerrechisgeftz begründet, zur Tagcsordnug gehen.
Akermann fodcrt über das gan^e Gura..,t,n die
Tagesordnung. Carrard bemerkt, daj, e- durchaus
nothwendig ist, hllrüber eine Bestimmung zu wessen,
oder man müßte enen Theil des Bmgnrcchtsgesetzes
selbst zurr'ünehmen; er fodert Fortsetzung. er Bcrach > g.

Nell stab ist zwar in Rüksicht dsr Gr ndjatze
mit Carrard einig, lodert aber Rükwe sung d.s Gut-
achtens an die Commission. Set, och will das Ge-
sez sehst zurüknehmen, welches den Einkauf in die
Gememdgüter bestimmt, indem es besser ist, die Sa-
che noch im alecn Gleiß fortgehen zu lassen, bis die
Gememdgüter vertheilt werden.

DaS Gutachren wird der Commission zurükge-
wiesen.

Bourgeois, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor, üiur welches Dringlichkeit
erklärt wird;



An den Senat.
An Erwägung, '-aß, Kraft des Z 2Z der Staats-

Verfassung, die Fre nden zu mehreren Aemtern in der
helvetischen Republik zugelassen werden können, daß
sie indessen von der Leistung des Bürgereides ausge-
schlössen sind, zu welcher einzig und allein die heb
vctischen Bürger zugelassen werden;

.In Erwägung, daß es nochwendig ist, diese
fremden Personen durch eine feierliche Verpflichtung
an das Intéressé' der Republik zu binden, deren Dienst
sie sich gewidmet haben;

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

We Fremden, in dem Dienste der helvetischen
Republik Angestellten, sollen in Feit von 14 Tagen,
nach Bekannrma.hung dieses Gesetzes, in die Hände
des Regierungssta chalttrs des« Kantons oder-des
Unterstatthalters des Distrikts, in welchem sie woh-
ncn, folgenden Eid leisten:

Ich schwöre der helvetischen Republik und der
Cache der Freibeit und Gleichheit aus allem meinem
Vermögen, als ein guter und getreuer Angestellter,
mit allem Eifer und Genauigkeit zu dienen, deren
ich fähig bin.

2. Wenn dergleichen Beamteten bei einer höhern
Gewalt, als die Statthalter, angestellt.sind, so sob
len sie diesen Eid in die Hände derjenigen Behörde
ablegen, bei welcher sie eine Stelle bekleiden.

A » verwerth denkt, da ànch Fremde bei den

obersten Gewalten angestellt seyn können, so mühe
bestimmt werden, daß diese bei diesen Gewalten den

Eid ablegen. Schlump f folgt Anderwerth, dessen

Antrag angenommen wird.
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollzichtiugsdirektorium der helvetischen
einen und nntlwi!baren R' pubiit, an die

Kesezgebenden M he.

Bürger Gefezgeber!
Nachdem das Vollzichungsdirektsrium berichtet

worden, daß die Veräußerung des Nacion.lgutes von
Wald im Kanton Zürich, welches ehmals der Vica
rius dieses Ortes zu benutzen hatte, der Republik
vortheilhaft ware, verordnete es dm; zufolge den

Werkauf desselben unter dem Verbehalt der Geuehmb
gnng der gesczgebnidew Räthe. Die Schätzung des-
Alben ward aus 7200 Schweitzerfrauken angesezk, so

daß das Direktorium alle Ursache bat, mit dem Er-
folg dieses Verkaufs zufrieden zu seyn, dessen Bedinge
folgende sind:

1. Die Kaufsnmme ist auf 1200 Schwcitzerftanken
festgeftit.

>2

5. Ein Drittheil soll samt einem halben Iahrstns
a>:f Martini 1799 bezahlt werden; der zweite Drib-
theil im Maymonak 1500, samt dem ganzen Jahr-
zins zu 4 vom los; für den leiten Drittheil wird
der Käufer Schuldner der Nation verbleiben, sein
angekauftes Gut dafür zmy Unkerpfand dienen, und
für die schuldiqbleibende Summe soll er den alljähr-
lichen Zins entrichten. Die beiden erstem Dritlheile
sollen so, wie sie eingehen, bei solchen Partikularen
wieder angelegt werden, die die erforderliche Sillier-
heit zu leisten im Stande sind, und die Zinse sollen
dem Erziehungsrarh zufließen, dessen Disposition solche
gänzlich überlassen werden.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
O ch s.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Anderwerth stimmt für Annahme dieser Both-

shaft. Earrard stimmt auch für den Verkauf und
die vorgeschlagene Verwendung dieses Guts; doch
wunden er sich, daß diese Summe dem Erziehnngs-
rath übergeben werden soll; er fodert Annahme der
Bothschaft mit der einzigen Bestimmung, daß dit
Summe für den öffentlichen Unterricht verwendet wer-
den soll. Anderwerth stimmt bei, weil die Erste-
hungsräthe noch nicht gesezlich anerkennt sind. Die-
ser Antrag wird angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Litterarische Gesellschaft des
Kantons Liizkrn.

Zwei und zwanzigste Sitzung, iz. May.
Präsident: Mohr.

Zschokke legt ein Olliss des Nationalschatz-
amtes kür die an dasselbe abgelieferte Summe von
2300 Fr. aus der Kasse für die 13,000 vor, web
ehe mit Z vom Hundert verzinset werden, und auf
Verlangen jederzeit riikzahlbar seyn soll.

Die freiwilligen Beiträge der leztcn 14 Tage be- -

tragen 84 Franken.
Die Gesellschaft in Zürich ber chtet, daß sie eine

Commission niedergesezt hat, um über die Beftrg.nn
der Waisen der Vaterlandsvercheidig r gemeiuschaftt
lich mit uns zu arbeiten.

Man beschließt den Aufruft an Ine woblthät'gen
Familien Helvecicns, allen verbündeten Gesellschaft
ten mitzutheilen. >

Zschokke legt Ideen über und Versuch einer
populärer Darstellung des ersten Abschnittes oder
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